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Daten für den Monat Mai 2024 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 10.5.2024 
· GewSt, GrundSt = 15.5.2024 

 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 13.5.2024 
· GewSt, GrundSt = 21.5.2024 

 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor 
dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 5/2024 = 29.5.2024* 
*In Bundesländern, in denen Fronleich-
nam ein Feiertag ist, gilt der 28.5.2024. 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
2/23 7/23 10/23 2/24 
+ 9,3 %  + 6,5 % + 3,0 % + 2,7 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Aktualisierte Bescheinigungen für die 
steuerliche Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung 
 
Mit der Steuerermäßigung des § 35c Ein-
kommensteuergesetz werden energeti-
sche Maßnahmen an zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden gefördert. 
Für die hierbei mit der Steuererklärung 
einzureichenden Bescheinigungen stellt 
das Bundesfinanzministerium Muster be-
reit. Für energetische Maßnahmen des 
Jahres 2024 wurden die Musterbescheini-
gungen nun u. a. um Angaben zu Umfeld-
maßnahmen ergänzt (vgl. BMF-Schreiben 
vom 6.2.2024, Az. IV C 1 - S 2296-
c/20/10003 :006).  

 

Das Zuwendungsempfängerregister 
ist online 
 
Das Bundeszentralamt für Steuern hat am 
7.2.2024 mitgeteilt, dass das Zuwen-
dungsempfängerregister ab sofort on-
line zur Verfügung steht. 
 
Das Zuwendungsempfängerregister um-
fasst alle Organisationen, die berechtigt 
sind, ihren Spendern Zuwendungsbe-
stätigungen auszustellen. Somit bietet 
das Register u. a. eine einfache Möglich-
keit, sich über den Gemeinnützigkeits-
status von Organisationen zu informie-
ren.  
 

Beachten Sie: Weiterführende Informa-
tionen zum Zuwendungsempfängerregis-
ter erhalten Sie unter:  
www.iww.de/s10443. 

 

Ordnungsmäßigkeit eines elektroni-
schen Fahrtenbuchs 
 
In Betriebsprüfungen gibt es oft Streit, ob 
Fahrtenbücher als ordnungsgemäß an-
zuerkennen sind. Aktuell hat das Finanzge-
richt Düsseldorf (Urteil vom 24.11.2023, 
Az. 3 K 1887/22 H[L]) Folgendes entschie-
den: Ein elektronisches Fahrtenbuch er-
füllt nicht die Anforderungen an den Nach-
weis des tatsächlichen Umfangs der Privat-
nutzung eines betrieblichen Kfz, wenn 
nachträgliche Veränderungen an den zu 
einem früheren Zeitpunkt eingegebenen 
Daten nicht in der Datei selbst, sondern 
in externen Protokolldateien dokumen-
tiert werden. Dem Erfordernis der zeitna-
hen Führung eines Fahrtenbuchs wird 
nicht genügt, wenn die – zwischenzeitlich 
auf Notizzetteln festgehaltenen – Eintra-
gungen erst mehrere Tage oder Wochen 
nach Abschluss der betreffenden Fahr-
ten vorgenommen werden.  

 

Tilgung eines geerbten Darlehens mit-
tels „Wohn-Riester“ wohl zulässig 
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
musste jüngst über einen „Wohn-Riester-
Fall“ entscheiden. Hierbei ging es um ei-
nen Ehemann, der von seiner verstorbe-
nen Frau deren Wohnung und den Darle-
hensvertrag geerbt hatte. Das Darlehen 
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wollte er tilgen. Deshalb begehrte er die 
Bewilligung der Entnahme von geförder-
tem Kapital zur wohnungswirtschaftli-
chen Verwendung aus einem Altersvor-
sorgevermögen (§ 92b Abs. 1 S. 3 Ein-
kommensteuergesetz [EStG]). So viel 
vorab, die Entscheidung ging zugunsten 
des Steuerpflichtigen aus. 
 
Hintergrund: Durch die Riester-Rente 
sollen mögliche Versorgungslücken im 
Alter zumindest teilweise aufgefangen wer-
den. Dies geschieht durch den Aufbau ei-
ner kapitalgedeckten Versorgung. Staat-
lich gefördert wird aber auch der „Wohn-
Riester“, eine Variante des Bausparens, 
bei der Anleger aus dem Vertrag Kapital 
für den Kauf oder Bau einer Wohnung 
erhalten. Sie können den „Wohn-Riester“ 
aber auch nutzen, um ein Immobilien-
Darlehen abzutragen. 
 
Sachverhalt 
Ein Ehemann (EM) erbte als Alleinerbe 
von seiner Ehefrau (EF) eine durch die 
EF errichtete und mit dieser gemeinsam 
bewohnte Wohnung sowie das durch die 
EF zur Finanzierung der Wohnung auf-
genommene Darlehen. Zur Tilgung des 
Darlehens begehrte der EM die Bewilli-
gung der Entnahme von gefördertem Ka-
pital zur wohnungswirtschaftlichen Ver-
wendung aus einem Altersvorsorgever-
mögen.  
 

Dies wurde ihm allerdings versagt und 
zwar mit folgender Begründung: Ein 
nach § 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG für die 
wohnungswirtschaftliche Verwendung 
erforderlicher entgeltlicher Anschaf-
fungsvorgang liege in der Person des EM 

nicht vor, da er die Wohnung unentgelt-
lich im Wege der Erbfolge erworben 
habe. Das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg sah das aber anders.  

 
Die Übernahme eines Darlehens als Nach-
lassverbindlichkeit begründet zwar keine 
entgeltliche Anschaffung der finanzier-
ten Wohnung durch den Erben. Allerdings 
ist die Tilgungsvariante des § 92a Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 EStG so auszulegen, dass diese 
auch in Fällen gilt, in denen ein Erbe ein zur 
Anschaffung oder Herstellung begünstig-
ten Wohnraums aufgenommenes Darle-
hen im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge übernimmt.  
 
Der Wortlaut des § 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
EStG verlangt zwar die Verwendung des 
Altersvorsorge-Eigenheimbetrags zur Til-
gung eines zu diesem Zweck (also zur An-
schaffung oder Herstellung) aufgenomme-
nen Darlehens. Jedoch tritt der Gesamt-
rechtsnachfolger in die Rechtsstellung 
des Erblassers dergestalt ein, dass ihm 
die Anschaffung bzw. Herstellung durch 
den Erblasser zuzurechnen ist. Mithin be-
steht eine ununterbrochene Kausalität 
zwischen der Tilgung des Darlehens und 
dem ursprünglich für die Anschaffung oder 
Herstellung aufgewandten Darlehen. 
 
Beachten Sie: Die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen gibt sich mit dem Urteil 
nicht zufrieden und hat Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt.  
 
Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
18.12.2023, Az. 15 K 15045/23, Rev. BFH: Az. X R 
2/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 239855 
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Wachstumschancengesetz: Wird der 
Bundesrat zustimmen? 
 
Das milliardenschwere Wachstums-
chancengesetz sollte eigentlich bereits im 
vergangenen Jahr verabschiedet werden. 
Aber der Bundesrat verweigerte im Novem-
ber 2023 seine Zustimmung. Daher wurde 
der Vermittlungsausschuss angerufen – 
und hier konnte man sich am 21.2.2024 auf 
eine Beschlussempfehlung einigen. Diese 
hat der Bundestag bereits zwei Tage spä-
ter angenommen. Damit das Gesetz (nun 
endlich) in Kraft treten kann, muss aber 
noch der Bundesrat zustimmen. Die 
nächste Sitzung ist für den 22.3.2024 ge-
plant.  
 
Beachten Sie: Die Mehrheit im Vermitt-
lungsausschuss kam allerdings ohne die 
Zustimmung der Union (CDU/CSU) zu-
stande. Denn diese hatte ihre Zustimmung 
u. a. davon abhängig gemacht, dass die 
Bundesregierung die Kürzungen beim 
Agrar-Diesel zurücknimmt. Ob es hier ein 
Einlenken gibt, bleibt ungewiss, sodass 
derzeit auch nicht abschätzbar ist, wie der 
Bundesrat am 22.3.2024 entscheiden wird.  
 
Der vom Bundestag verabschiedete verän-
derte Gesetzentwurf umfasst viele Ände-
rungen im Vergleich zum Regierungsent-
wurf. So wurde das Entlastungsvolumen 
deutlich reduziert und die Klimaschutz-
Investitionsprämie gestrichen.  
 
Dennoch enthält das Gesetzespaket wei-
terhin zahlreiche steuerliche Änderungen 
bzw. Neuregelungen, beispielsweise die 
befristete Wiedereinführung der degressi-
ven Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens und 

die befristete Einführung einer degressi-
ven Abschreibung für Wohngebäude. 
 

Für Unternehmer 
Influencer: Keine Betriebsausgaben 
für bürgerliche Kleidung und Acces-
soires 
 
Das Finanzgericht Niedersachsen hat sich 
mit der Frage befasst, ob eine Influence-
rin Aufwendungen für Kleidung und Ac-
cessoires steuerlich geltend machen 
kann. Die Entscheidung fiel leider zuun-
gunsten der Steuerpflichtigen aus. | 
 
Sachverhalt 
Eine Steuerpflichtige betrieb auf ver-
schiedenen Social-Media-Kanälen und 
über eine Website einen Mode- und Life-
styleblog und erstellte hierzu Fotos und 
Stories. Zusätzlich zu den Waren, die sie 
im Rahmen ihrer Tätigkeit von verschie-
denen Firmen erhalten hatte, um sie zu 
bewerben, erwarb sie diverse Kleidungs-
stücke und Accessoires (z. B. Handta-
schen namhafter Marken). Die Influence-
rin wollte die Aufwendungen für die Klei-
dungsstücke und Accessoires als Be-
triebsausgaben bei ihrer gewerblichen 
Tätigkeit berücksichtigen. 
 
Das Finanzamt verwehrte den Betriebs-
ausgabenabzug mit der Begründung, 
dass sämtliche Gegenstände auch privat 
genutzt werden können und eine Ab-
grenzung der privaten zur betrieblichen 
Sphäre nicht möglich sei. Insbesondere 
habe die Steuerpflichtige nicht dargelegt, 
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in welchem Umfang sie die Kleidungsstü-
cke und Accessoires jeweils für private 
oder betriebliche Zwecke genutzt hatte. 
 
Die hiergegen erhobene Klage blieb er-
folglos. 

 
Das Finanzgericht Niedersachsen war 
ebenfalls der Meinung, dass eine Tren-
nung zwischen privater und betriebli-
cher Sphäre bei gewöhnlicher bürgerlicher 
Kleidung und Mode-Accessoires nicht 
möglich ist. Aus § 12 Nr. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) folgt insoweit 
ein Abzugsverbot für Aufwendungen für 
die Lebensführung der Steuerpflichti-
gen, die ihre wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Stellung mit sich bringt, auch 
wenn die Aufwendungen zur Förderung 
des Berufs oder der Tätigkeit der Steuer-
pflichtigen erfolgen.  
 
Merke: Es kommt nicht darauf an, wie 
die Steuerpflichtige die Gegenstände 
konkret genutzt hat. Allein die nahelie-
gende Möglichkeit der Privatnutzung von 
bürgerlicher Kleidung und Mode-Acces-
soires führt dazu, dass eine steuerliche 
Berücksichtigung ausgeschlossen ist.  

 
Zudem handelt es sich bei den von der In-
fluencerin erworbenen Gegenständen 
nicht um typische Berufskleidung, für 
die ein Betriebsausgabenabzug möglich 
ist. Hierunter fallen nur solche Kleidungs-
stücke, die nach ihrer Beschaffenheit ob-
jektiv nahezu ausschließlich für die be-
rufliche Nutzung bestimmt und geeignet 
und wegen der Eigenart des Berufs nötig 
sind, bzw. bei denen die berufliche Ver-
wendungsbestimmung bereits aus ihrer 

Beschaffenheit entweder durch ihre Un-
terscheidungsfunktion oder durch ihre 
Schutzfunktion (z. B bei Arbeitsschuhen) 
folgt.  
 
Beachten Sie: Der Beruf einer Influence-
rin bzw. Bloggerin ist insoweit nicht an-
ders zu beurteilen als andere Berufe. Ob 
die Kleidungsstücke und Accessoires tat-
sächlich ausschließlich betrieblich genutzt 
werden, ist unbeachtlich. Somit war die 
Aufklärung des Umfangs der tatsächli-
chen privaten Nutzung der Kleidung 
nicht entscheidend. 
 
Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 13.11.2023, 
Az. 3 K 11195/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
239874 

 

Investitionsabzugsbetrag: Wie ist die 
Gewinngrenze zu ermitteln? 
 
Oft müssen sich die Gerichte mit den Vo-
raussetzungen für einen Investitionsab-
zugsbetrag (IAB nach § 7g Einkommen-
steuergesetz [EStG]) beschäftigen. Jüngst 
haben es zwei Verfahren (Vorinstanz: Fi-
nanzgericht Niedersachsen) mit dieser 
Frage bis vor den Bundesfinanzhof ge-
schafft: Ist für die Gewinngrenze der 
Steuerbilanzgewinn oder ein um außerbi-
lanzielle Effekte (wie nichtabziehbare Be-
triebsausgaben sowie einkommensteuer-
freie Einnahmen) korrigierter Gewinn rele-
vant?  
 
Hintergrund: Für die künftige (Investiti-
onszeitraum von drei Jahren) Anschaf-
fung oder Herstellung von abnutzbaren 
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beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens (z. B. Maschinen) können 
bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten gewinnmin-
dernd abgezogen werden. Da der Gesetz-
geber durch diese Steuerstundungs-
möglichkeit vor allem Investitionen von 
kleinen und mittleren Betrieben erleich-
tern will, darf der Gewinn 200.000 EUR 
nicht überschreiten.  
 
Sachverhalt 
In einem Fall des Finanzgerichts Nieder-
sachsen betrug der Bilanzgewinn 
189.821 EUR und lag damit unter der in 
§ 7g EStG normierten Grenze von 
200.000 EUR. Dennoch versagte das Fi-
nanzamt die Bildung eines IAB, da es 
nach der Hinzurechnung der Gewerbe-
steuer (vgl. § 4 Abs. 5b EStG) von 
25.722 EUR auf einen über dem Grenz-
betrag liegenden Gewinn  
von 215.543 EUR kam. 

 
Die Frage, wie der Gewinn nach § 7g 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG zu ermit-
teln ist, ist höchstrichterlich noch nicht ge-
klärt. Hierzu werden (vereinfacht) zwei 
Meinungen vertreten: 
 

· Für das Bundesfinanzministerium 
ist Gewinn der Betrag, der ohne Be-
rücksichtigung von Abzügen und 
Hinzurechnungen gemäß § 7g Abs. 
1 und Abs. 2 S. 1 EStG der Besteu-
erung zugrunde zu legen ist; außer-
bilanzielle Korrekturen der Steuer-
bilanz sowie Hinzu-/Abrechnun-
gen bei der Einnahmen-Über-
schussrechnung sind zu berück-
sichtigen.  

· Teile des Schrifttums vertreten in-
des die Position, dass allein auf 
den steuerbilanziellen Gewinn ab-
zustellen ist, was im Streitfall zu ei-
nem günstigeren Ergebnis führen 
würde. Auch für das Finanzgericht 
Baden-Württemberg ist der Steuer-
bilanzgewinn  
relevant – und nicht der Gewinn i. 
S. des § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG. 
Eine Korrektur um außerbilanzi-
elle Positionen findet nicht statt. 

 
Beachten Sie: Das Finanzgericht Nie-
dersachsen hat sich der Auffassung des 
Bundesfinanzministeriums angeschlos-
sen. Weil hiergegen die Revision anhängig 
ist, können Steuerpflichtige in geeigneten 
Fällen Einspruch einlegen.  
 
Quelle: FG Niedersachsen, Urteile vom 9.5.2023, Az. 
2 K 202/22, Rev. BFH: Az. X R 16/23 und Az. 2 K 
203/22, Rev. BFH: Az. X R 17/23; BMF-Schreiben vom 
15.6.2022, Az. IV C 6 - S 2139-b/21/10001 :001; FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 2.5.2023, Az. 10 K 
1873/22, Rev. BFH: Az. III R 38/23 

 

Pauschalierung der Einkommensteuer 
bei VIP-Logen 
 
Die unentgeltliche Zurverfügungstel-
lung von Plätzen in einer VIP-Loge an 
Geschäftspartner und Arbeitnehmer ist 
eine Sachzuwendung, die nach § 37b 
Einkommensteuergesetz (EStG) pauschal 
besteuert werden kann. In diesem Zu-
sammenhang hat der Bundesfinanzhof 
(23.11.2023, Az. VI R 15/21) nun Folgen-
des entschieden: Gegenstand der Sachzu-
wendung ist die Überlassung des einzel-
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nen Logenplatzes. Auf Leerplätze entfal-
lende Aufwendungen sind deshalb nicht zu 
berücksichtigen. Die Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für die überlassenen 
Plätze können durch eine sachgerechte 
Schätzung ermittelt werden. Entsprechen-
des gilt für den auf die Zuwendung ent-
fallenden Werbeanteil.  

 

Pauschbeträge für Sachentnahmen 
2024 
 
Das Bundesfinanzministerium hat die 
Pauschbeträge für Sachentnahmen  
(Eigenverbrauch) 2024 veröffentlicht.  
 
Die Pauschbeträge beruhen auf Erfah-
rungswerten und bieten dem Steuerpflich-
tigen die Möglichkeit, Warenentnahmen 
monatlich pauschal zu verbuchen. Sie 
entbinden ihn damit von der Aufzeichnung 
vieler Einzelentnahmen. 
 
Beachten Sie: Da diese Regelung der 
Vereinfachung dienen soll, sind Zu- oder 
Abschläge wegen individueller Ess- oder 
Trinkgewohnheiten nicht zulässig. Selbst 
Krankheit oder Urlaub rechtfertigen keine 
abweichende Handhabung.  
 
Das Bundesfinanzministerium weist darauf 
hin, dass es sich um pauschale Jahres-
werte für eine Person handelt. Für Kinder 
bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt 
der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte 
des jeweiligen Werts anzusetzen.  
 

Quelle: BMF-Schreiben vom 12.2.2024, Az. IV D 3 - S 
1547/19/10001 :005, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
240054 
 

Für Personengesellschaften 
Beteiligungsidentische Personenge-
sellschaften: Buchwert-Übertragun-
gen sind doch begünstigt 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass § 6 Abs. 5 S. 3 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) mit dem Grund-
gesetz unvereinbar ist, soweit beteili-
gungsidentische Personengesellschaf-
ten von Übertragungen von Wirtschafts-
gütern zum Buchwert ausgeschlossen 
werden.  
 
§ 6 Abs. 5 EStG ermöglicht unter den dort 
genannten Voraussetzungen eine steuer-
neutrale Überführung bzw. Übertragung 
von Wirtschaftsgütern. Etwaige stille Re-
serven werden somit nicht aufgedeckt. 
 
Die Vorschrift erfasst neben der Überfüh-
rung eines Wirtschaftsguts zwischen ver-
schiedenen Betriebsvermögen dessel-
ben Steuerpflichtigen auch Wirtschafts-
guttransfers innerhalb derselben Mitun-
ternehmerschaft sowie zwischen zwei 
über ihre (Mit-)Unternehmer miteinan-
der verbundenen Betrieben bzw.  Mitun-
ternehmerschaften. 
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Die Übertragung von Wirtschaftsgütern 
zwischen Personengesellschaften, an de-
nen dieselben Gesellschafter im gleichen 
Verhältnis beteiligt sind (beteiligungsi-
dentische Personengesellschaften), 
wird in § 6 Abs. 5 S. 3 EStG nicht genannt 
– und das verstößt nach Ansicht des Bun-
desverfassungsgerichts gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz. 
 
Das Gericht begründet seine Sichtweise u. 
a. wie folgt: § 6 Abs. 5 S. 3 EStG ermöglicht 
Konstellationen, in denen stille Reserven 
teilweise oder vollständig auf andere Steu-
erpflichtige übergehen. Dagegen hat ein 
Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen 
beteiligungsidentischen Schwesterper-
sonengesellschaften die Aufdeckung 
stiller Reserven zur Folge, obwohl es sich 
dabei ebenfalls um einen Transfer von 
Wirtschaftsgütern im Kreis der Mitunter-
nehmerschaft handelt und dies nicht zu ei-
ner Verlagerung stiller Reserven auf ei-
nen anderen Steuerpflichtigen führt. 
 
Beachten Sie: Der Gesetzgeber muss für 
Übertragungen nach dem 31.12.2000 
rückwirkend eine Neuregelung treffen. § 
6 Abs. 5 S. 3 EStG bleibt bis zu deren In-
krafttreten mit der Maßgabe anwendbar, 
dass die Vorschrift auch für Wirtschafts-
guttransfers zwischen beteiligungsi-
dentischen Personengesellschaften 
nach dem 31.12.2000 gilt. 
 
Quelle: BVerfG, Beschluss vom 28.11.2023, Az. 2 
BvL 8/13 und PM Nr. 5/2024 vom 12.1.2024 
 

 

Für Arbeitnehmer 
Darlehen nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz:  
Teilerlass ist Arbeitslohn 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass ein teilweiser Darlehenserlass bei 
der beruflichen Aufstiegsfortbildung zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn führt. | 
 
Sachverhalt 
Eine Steuerpflichtige nahm 2014 und 
2015 an Aufstiegsfortbildungen teil (vgl. 
auch das Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz [AFBG]). Die Kosten der 
Lehrveranstaltungen wurden von der In-
vestitions- und Förderbank Niedersach-
sen (N Bank) mit Zuschüssen und Darle-
hen gefördert, wobei die Darlehen von 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
gewährt wurden. Bei Bestehen der Fort-
bildungsprüfung sollte, so die Bedingun-
gen, ein bestimmter Prozentsatz des zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht fällig gewor-
denen Darlehens für die Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren erlassen werden. Die 
Kosten der Lehrveranstaltungen – teil-
weise gekürzt um die Zuschüsse – er-
kannte das Finanzamt als Werbungskos-
ten an. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss erließ die 
KfW im Streitjahr 2018 40 % der noch va-
lutierenden Darlehen. Daraufhin erhöhte 
das Finanzamt den Bruttoarbeitslohn um 
den Erlassbetrag. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (im Gegensatz zur Vorinstanz) 
bestätigt. 
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Die Erstattung (der Ersatz) von als Wer-
bungskosten abziehbaren Aufwendungen 
aus in der Erwerbssphäre liegenden 
Gründen ist als Einnahme bei der Ein-
kunftsart zu erfassen, bei der die Wer-
bungskosten früher abgezogen worden 
sind. Ein Zusammenhang mit einem ge-
genwärtig bestehenden Arbeitsverhältnis 
ist nicht erforderlich. 
 
Die Zuschüsse und Teilerlasse beruhen 
auf in der Erwerbssphäre liegenden Grün-
den. Der Erlass hängt allein vom Bestehen 
der Prüfung und nicht von den persönli-
chen Lebensumständen ab. Mit den Fort-
bildungen strebte die Steuerpflichtige eine 
Verbesserung ihrer beruflichen Mög-
lichkeiten an, sodass die Leistungen der 
KfW einen hinreichenden Erwerbsbezug 
aufwiesen. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 23.11.2023, Az. VI R 9/21, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 239751; BFH, PM Nr. 
8/24 vom 15.2.2024 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 

NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
 
Beate Wagner 
PARTNERIN, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  

 
 
 


